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Einkaufsbedingungen  
 

Allgemeines 
 

1.1 Die nachstehenden Bedingungen sind im beiderseitigen Einverständnis Vertragsbestandteil; sie haben Vorrang vor abweichenden 
Einkaufs- oder ähnlichen Bedingungen des Verkäufers/Lieferanten oder sonstigen Kontrahenten.  

 

1.2 Abweichungen, Ergänzungen sowie besondere Zusicherungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  
 

1.3 Durch die Annahme unserer Bestellung unterwirft sich der Lieferer unseren Einkaufsbedingungen.  
 

Bestellungen / Vertragsschluss 
 

2.1 Bestellungen sind für uns nur verbindlich, wenn wir sie unter Angabe unserer Bestellnummer schriftlich erteilen. Der elektronische 
Verkehr steht der Schriftlichkeit gleich, soweit das elektronische Aufgabe- und Empfangsgerät identifizierbar ist, Eingabefehler vor 
Abgabe erkennbar sind und berichtigt werden können.  

 

2.2 Die Bestellung ist sofort unter Angabe von Preis und Lieferzeit schriftlich zu bestätigen.  
 

Lieferung 
 

3.1 Die vereinbarte Lieferzeit ist genau einzuhalten. Bei Überschreitung der Lieferzeit sind wir, ohne, dass es einer In-Verzugsetzung 
oder Anmahnung bedarf, berechtigt, entweder vom Vertrag zurückzutreten und auf Kosten des Lieferers anderweitig Ersatz zu 
beschaffen, und/oder Schadensersatz zu verlangen.  

 

3.2 Die Beförderung der Ware geschieht in jedem Falle auf Gefahr des Verkäufers/Lieferanten.   
 

3.3 Die Lieferung hat, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, auf dem frachtgünstigsten und am besten geeigneten Weg, per Bahn 
oder durch Spedition, streng neutral unter Angabe unseres Absenders, sicher verpackt, nach unseren Versandvorschriften an 
unsere Kunden zu erfolgen. Ausschließlich unser  Lieferschein mit unserer Kommissionsnummer ist beizufügen.  

 

3.4 Der Versand ist uns rechtzeitig vorher mit Stückzahl, Gewicht, Artikelbezeichnung und unserer Bestellnummer schriftlich 
anzukündigen.  

 

3.5 Sollte der Versand nicht, wie mit uns vereinbart erfolgen, so haftet der Lieferer auch ohne Verschulden für hierdurch entstehende 
Kosten ebenso wie für jegliche uns hieraus entstehenden Schäden.  

 
Zahlung 

 

4.1 Rechnungen werden zweifach mit Angabe unserer Bestellnummer und des Bestelltages erbeten. Die Bezahlung der Rechnungen 
erfolgt unter ausdrücklichem Vorbehalt richtiger Berechnung, Lieferung und einwandfreier Beschaffenheit der Ware nach unserer 
Wahl innerhalb 10 Werktagen nach Rechnungseingang mit 3% Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto Kasse. Die Bezahlung der 
Ware stellt keine Anerkennung der Lieferung als vertragsgemäße Leistung dar.  

 
Gewährleistung 

 

5.1 Für die Abnahme der Ware ist der Befund nach Ankunft im Werk unseres Kunden maßgeblich.  
 

5.2 Von der Verpflichtung zur unverzüglichen Mängelrüge sind wir befreit.  
 

5.3 Eine von uns gegenüber dem Lieferer ausgesprochene Mängelrüge gilt als rechtzeitig, wenn wir die Mängelrüge binnen 8 Tagen 
nach Zugang bei uns seitens unseres Abnehmers an den Lieferer weitergeben.  

 

5.4 Der Lieferer haftet neben der gesetzlichen Gewährleistung in der Weise, dass er alle Teile, die innerhalb von 2 Jahren vom Tage der 
Ingebrauchnahme (oder Verarbeitung) an Unbrauchbar- oder Schadhaft werden, nach unserer Wahl zu ersetzen oder den Schaden 
in anderer Weise zu beheben hat.  

 

5.5 Kommt der Lieferer dem Ersatz oder Schadenersatzanspruch nicht innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Geltendmachung nach, 
sind wir berechtigt, selbst Ersatz zu beschaffen oder Ausbesserung auf Kosten des Lieferers vorzunehmen. Alle durch solche 
Maßnahmen entstandenen Kosten trägt der Lieferer.  
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5.6 Werden bei Lohnarbeitsaufträgen infolge von Be- oder Verarbeitungsfehlern von uns angelieferte Teile unbrauchbar oder in ihrer 
Verwendbarkeit gemindert, unabhängig davon, ob die Schäden auf eine Pflichtverletzung zurückzuführen sind oder nicht, so hat der 
Lieferer (Auftragnehmer) unverzüglich auf seine Kosten den angelieferten Teilen entsprechende Ersatzstücke bei einem von uns 
akzeptierten Hersteller zu beschaffen.  

 

5.7 Dies gilt auch für Teile, die nach erfolgter Nacherfüllung durch Lieferer (Auftragnehmer) oder auf seine Kosten durch Dritte für den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht mehr geeignet sind.  

 

5.8 Schadensersatzansprüche infolge dadurch hervorgerufener verspäteter Fertigstellung und Lieferung bleiben davon unberührt. Der 
Lieferer (Auftragnehmer) hat hierfür auch bei entschuldigter Pflichtverletzung einzutreten.  

 
Abtretung / Eigentumsvorbehalte 

 

6.1 ohne unsere schriftliche Einwilligung dürfen gegen uns Ansprüche aus den Rechtsbeziehungen (Rechtsverhältnissen) nicht 
abgetreten werden. Eigentumsvorbehalte erkennen wir nicht an. 

 
Urheberrechte 

 

7.1 Zeichnungen, Modelle und ähnliche Unterlagen, die wir unseren Lieferern übergeben, oder die nach unseren Angaben angefertigt 
werden, sind unser Eigentum. Sie dürfen nur für uns verwendet werden und sind nach Erledigung der Bestellung unaufgefordert 
zurückzugeben.  

 
Höhere Gewalt 

 

8.1 Besondere Verhältnisse, wie höhere Gewalt, Streiks, Mobilmachung, Krieg, alle Betriebsstörungen anderer Art und ähnliche 
Ereignisse, die unseren Betrieb bzw. den Betrieb unseres Kunden (Auftraggebers)  stilllegen oder einschränken, berechtigen uns, 
die Erfüllung übernommener Abnahmeverpflichtungen hinauszuschieben, oder vom Vertrage ganz oder teilweise zurückzutreten. In 
diesen Fällen sind Schadensersatzansprüche gegen uns ausgeschlossen.  

 
Schlussbestimmungen 

 

9.1 Der Vertrag und diese Bedingungen bleiben auch bei evtl. rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte gültig. Änderungen des 
Vertrages, Nebenabreden sowie mündliche oder telefonische Ergänzungen sind für uns nur dann bindend, wenn und soweit wir sie 
schriftlich bestätigt haben.  

 

9.2 Erfüllungsort für die Lieferung ist das jeweilige Werk unseres Kunden.   
 

9.3 Bei Streitigkeiten zwischen dem Lieferer und uns kommt ausschließlich deutsches Recht zur Anwendung. Gerichtsstand ist 
ausnahmslos Hamburg. 


